
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 Umfirmierung der DKB Verkehr GmbH/DKB GmbH
 
Mit Schreiben vom 18.03.2010 teilt die Geschäftsführung 
(DKB)“ mit, dass die „DKB Verkehr GmbH/DKB GmbH“ in „Dürener Kreisbahn GmbH (DKB)“ 
umfirmiert wurde. 
 
Da es sich hierbei lediglich um eine Umfirmierung handelt und nicht um einen 
Rechtsträgerwechsel, ist eine Rechtsnachfolgevere
 
 
Beschlussempfehlung Nr. 12
 
Die Verbandsversammlung nimmt die o. a. Umfirmierung zur Kenntnis.

ZWECKVERBAND

AACHENER VERKEHRSVER

Verschiedenes 

Umfirmierung der DKB Verkehr GmbH/DKB GmbH 

Mit Schreiben vom 18.03.2010 teilt die Geschäftsführung der „Dürener Kreisbahn GmbH 
(DKB)“ mit, dass die „DKB Verkehr GmbH/DKB GmbH“ in „Dürener Kreisbahn GmbH (DKB)“ 

Da es sich hierbei lediglich um eine Umfirmierung handelt und nicht um einen 
Rechtsträgerwechsel, ist eine Rechtsnachfolgevereinbarung nicht erforderlich.
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nimmt die o. a. Umfirmierung zur Kenntnis. 
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der „Dürener Kreisbahn GmbH 
(DKB)“ mit, dass die „DKB Verkehr GmbH/DKB GmbH“ in „Dürener Kreisbahn GmbH (DKB)“ 

Da es sich hierbei lediglich um eine Umfirmierung handelt und nicht um einen 
inbarung nicht erforderlich. 
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